
Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz

P r ä a m b e l

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom xx.xx.xxxx (DS xxxx/21) die vorliegende Erklärung
beschlossen.

Die Stadtverwaltung Erfurt inkl. der im Anhang genannten Institutionen verpflichtet sich
damit zu einem vorbildlichen Baumschutz, zur Förderung des Baumbestands, zur
weitestgehenden Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes und zur Etablierung von
mehr Bäumen sowie einem transparenten Umgang mit ihnen.

Die Stadt Erfurt erkennt an, dass die Effekte der Klimaerwärmung erhebliche negative
Auswirkungen auf die Gesundheit der BewohnerInnen der Stadt haben. Da Bäume diese
Negativwirkung erheblich abschwächen können, verpflichtet sich die Stadtverwaltung,
deren Schutz und Mehrung künftig einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Bäume erfüllen vielfältige Funktionen. Sie spenden Schatten, wirken subjektiv
lärmmindernd und sorgen für eine Verbesserung des Stadtklimas und seiner Ortsteile. Sie
sorgen bei hohen Temperaturen für Abkühlung und tragen durch die staubbindende
Wirkung ihrer Blätter zur Luftreinhaltung bei. Darüber hinaus sind sie wichtige Garanten
der städtischen Biodiversität, indem sie selbst zum Artenreichtum beitragen und
Lebensraum zahlreicher Tierarten sind. Sie sind raumbildende Gestaltungselemente und
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität.
Zudem sind Bäume eine wichtige Grundlage für die Gesundheit der Bürger einer Stadt.

Bäume unterliegen jedoch auch zahlreichen Einflüssen. Der Klimawandel bedroht sie in
ihrer Vitalität und verursacht tlw. ihr Absterben. Bauliche Tätigkeiten sowie
Nutzungskonkurrenz schränken den ober- und unterirdischen Lebensraum  für Bäume ein.
Um Bäumen einen höheren Stellenwert zu geben und ihre Erhaltung sowie ihren Schutz zu
verdeutlichen, wurde diese Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz durch ein
breites Bündnis aus Verwaltung und Zivilgesellschaft erarbeitet.

Die Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz verfolgt die unter Artikel 1
beschriebenen Ziele. Die Stadt Erfurt nimmt beim Baumschutz eine Vorbildrolle ein und
wirkt damit auch positiv auf private und andere öffentliche EigentümerInnen ein.

Artikel 1 Zweck und Ziele

Zweck dieser Selbstverpflichtungserklärung ist ein vorbildlicher Baumschutz, zur
weitestgehenden Erhaltung, Förderung und Etablierung von mehr Bäumen, insbesondere
mit den folgenden Zielen:

· die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu sichern und weiter zu entwickeln;
· die klimatische Situation der Stadt Erfurt durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zu

verbessern
· die Austrocknung von Böden und Bodenerosion in der Stadt, der freien Landschaft

und an den Rändern der Ortsteile zu verhindern



· thermische Belastungen zu vermindern,
· nachteilige Windeffekte einzudämmen - ohne den erforderlichen Luftaustausch zu

behindern,
· die Luft durch Staubbindung bei der Filterwirkung der Baumkronen zu verbessern;
· schädliche Umwelteinwirkungen auf Mensch, Tier und Vegetation zu mindern;
· Zonen für Ruhe und Erholung zu erhalten, zu garantieren und zu fördern;
· das Stadt und Landschaftsbild zu gliedern, zu gestalten, zu beleben und zu

pflegen;
· einen artenreichen und vitalen Baumbestand und den Lebensraum für Tiere und

Pflanzen zu erhalten und zu mehren;

sowie schädigende Einflüsse auf den Baumbestand zu vermeiden.

Artikel 2 Geltungsbereich

Die Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz gilt für eigene Liegenschaften sowie
die Planung und Umsetzung eigener Bauvorhaben der Stadtverwaltung Erfurt, deren
Eigenbetriebe sowie kommunale Unternehmen (Kapitalgesellschaften mit wesentlicher
mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligung der Stadt) im baulichen Innen- und
Außenbereich. Privatrechtliche Gesellschaften, Genossenschaften und andere Institutionen
können der Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz freiwillig beitreten.

Artikel 3 Baumschutz in der Bauplanung

Für alle Planungen und zu allen Vorhaben im Geltungsbereich nach Art. 2 ist bei der
Betroffenheit des vorhandenen Baumbestands ein Baumschutzkonzept zu erarbeiten,
welches die Bauverträglichkeit der betroffenen Bäume und deren Schutzmöglichkeiten
definiert. In diesem ist zu prüfen, in welchem Umfang Eingriffe in den Baumbestand
tatsächlich unvermeidbar sind. Zum Planungsbeginn ist der gem. Baumschutzsatzung der
Stadt Erfurt und im Rahmen der Eingriffsregelung des Naturschutzrechts geschützte
Baumbestand von unabhängigen Fachplanern oder Gutachtern zu erfassen, zu beschreiben
und hinsichtlich seiner Erhaltungswürdigkeit zu betrachten. In Bezug auf die Planung ist
eine Einzelfallbewertung vorzunehmen, ggf. sind Alternativen in die Planung
einzubeziehen, wenn dadurch Baumbestand erhalten werden kann. Die
Untersuchungsergebnisse sind dabei transparent darzustellen. Für geplante
Baumfällungen sind triftige Gründe vorzulegen.

Stellplätze sollen auf ein erforderliches Mindestmaß beschränkt werden. Tiefgaragen
sollten grundsätzlich auf die oberirdische Bauwerksfläche beschränkt und ggf. mehrstöckig
ausgebildet werden. Rettungswege sind bei Neubauten vorzugsweise baulich herzustellen.
Hierdurch bleibt mehr Raum für den Baumerhalt oder notwendige Neupflanzungen.

Artikel 4 Baumschutz auf Baustellen



Grundsätzlich gelten für den Baumschutz auf Baustellen als Mindestregeln die Vorgaben
der DIN 18920 und RAS LP 4. Insbesondere ist die Baumschutzsatzung der Stadt Erfurt zu
beachten. Der notwendige Baumschutz ist bereits in der Vorplanung und bei den
Ausschreibungen zu berücksichtigen. Bereits im Baumschutzkonzept sind hierfür
Festlegungen zu treffen.

Während notwendiger planmäßiger Baumaßnahmen muss eine externe ökologische
Bauüberwachung bzw. ökologische Baubegleitung stattfinden (baumschutzfachliche
Baubegleitung), die gegenüber dem Umwelt- und Naturschutzamt dokumentiert und
protokolliert wird. Festlegungen der verantwortlichen Sachverständigen müssen im
Bauprotokoll festgehalten und befolgt werden.

Bei notwendigen unplanmäßigen (Havarie)Maßnahmen sind die für den Baumschutz
verantwortlichen Ämter zu informieren.

Bei Grabungen im Wurzelschutzbereich von Bäumen ist durch die ausführende Institution
(eigene MitarbeiterInnen oder beauftragte Dritte) ein Wurzelprotokoll zu führen und
gegenüber dem Garten- und Friedhofsamt sowie dem Umwelt- und Naturschutzamt zu
dokumentieren.

Bei allen Arbeiten im Wurzelschutzbereich von Bäumen sind zur Aufnahme der
ungebundenen Schichten ausschließlich Saugbagger oder Handschachtung zugelassen.

Bei Verstößen gegen die Vorgaben des Baumschutzes kommt die Baumschutzsatzung
entsprechend zur Anwendung. Gleichzeitig prüft die Stadtverwaltung die Anwendung von
Vertragsstrafen sowie die Geltendmachung von Schadensersatz gem. Wertgutachten des
beschädigten Baumes.

Für die mit der Thematik Baumschutz auf Baustellen befassten Mitarbeitenden aller
Ebenen werden regelmäßig intern oder extern geschult sowie aktenkundig belehrt.

Bei jeder Baumaßnahme ist zu prüfen, ob das Baumumfeld verbessert werden kann.

Artikel 5 Baumpflege und Unterhalt

Die Pflege und der Unterhalt von Bäumen erfolgt nach dem aktuellen Stand der
technischen Regeln und Grundsätze sowie aktueller Forschungsergebnisse. Grundlage
hierfür ist zudem die ZTV Baumpflege. Die Verbesserung des Baumumfeldes muss
gleichfalls berücksichtigt werden. Die Umsetzung von Pflege und Unterhalt von Bäumen
darf nur durch ausreichend qualifiziertes eigenes Personal oder beauftragte Dritte
erfolgen.

Einschlägige Qualifikationen sind z.B. European-Treeworker, European Tree Technician,
Fachagrarwirt (FAW) Baumpflege (Bachelor Professional Baumpflege), RAL Gütezeichen
Baumpflege, B.Sc. Arboristik, FLL-Zertifikat Baumkontrolle für Baumkontrolleure, öbv
Sachverständige für Baumpflege, Mitgliedschaft im Fachverband geprüfter Baumpfleger
e.V.

Die notwendigen Maßnahmen der Baumpflege sind durch regelmäßige Baumkontrollen
durch entsprechend qualifizierte Baumkontrolleure festzulegen.



Dienstleister mit einschlägigen Einträgen im Gewerbezentralregister sowie bei bekannten
Verstößen gegen die Baumschutzsatzung und die gute fachliche Praxis der Baumpflege
sind in Vergabeverfahren für einen Zeitraum von zwei Jahren nicht zu berücksichtigen. Der
Ausschluss kann durch nachgewiesene Heilung, der zum Ausschluss geführten Handlung,
aufgehoben werden.

Die eigenen Mitarbeitenden sind durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen
aktuell zu qualifizieren.

Die Pflegemaßnahmen und die Verbesserungen des Baumumfeldes haben sich in erster
Linie am langfristigen Baumerhalt zu orientieren. Insbesondere die Interaktion zwischen
Baum und Leitungsbestand ist durch eine generelle Einigung mit den Leitungsträgern zu
regeln. Dem Artenschutz kommt bei der Baumpflege eine hohe Aufmerksamkeit zu.
Habitatbäume sind möglichst langfristig zu erhalten. Wertvolles Totholz ist bei
gleichzeitiger Wahrung der Verkehrssicherheit bzw. niedriger Sicherheitserwartung zu
belassen. Für den Artenschutz wertvolles Totholzmaterial ist in geeigneter Weise und an
geeigneten Stellen zu konzentrieren und nicht zu schreddern. Die Mahd von Grünflächen
direkt unterhalb von Bäumen ist zur Verhinderung der Bodenverdichtung möglichst 1-2-
schürig zu führen.

Die Unterhaltung der Bäume - insbes. die Bewässerung - ist schrittweise zu verbessern. Die
Einbeziehung der Bürgerschaft für die Bewässerung ist lediglich eine Hilfsmaßnahme. Für
die Bewässerung ist die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen sowie die neuesten
Forschungergebnisse zu prüfen und anzuwenden. Insbesondere die Verwendung von
Niederschlagswasser und Grauwasser ist zukünftig stärker zu prüfen und zu
berücksichtigen. Der finanzielle Rahmen für die Baumunterhaltung ist jährlich zu prüfen
und gem. der Erfordernisse anzupassen.

In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten ist das Baumumfeld der Bestandsbäume
schrittweise zu verbessern, z.B. durch Vergrößerung der Baumscheiben und des
Wurzelraumes.

Artikel 6 Baumfällungen

Baumfällungen dürfen nur als allerletztes Mittel der Wahl durchgeführt werden und wenn
die Erhaltungsfähigkeit des Baumes  nicht mehr gegeben ist. Planmäßig notwendige
Baumfällungen sind nur zulässig, wenn gem. der zugrundeliegenden Baumschutzkonzepte
keine Alternative möglich ist und die notwendige Baumfällgenehmigung gem.
Baumschutzsatzung oder eine Eingriffsgenehmigung vorliegt.

Die Erhaltungsfähigkeit von Bäumen bemisst sich nach rein fachlichen Kriterien.

Baumfällungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit oder aus phytosanitären Gründen
sind zulässig, wenn keine Alternativen möglich sind und die Verkehrssicherungspflicht
besteht (Ausnahmen z.B. im Wald und der freien Landschaft). Im Einzelfall ist zu prüfen, ob
auch Kronensicherungsschnitte möglich sind oder Baumtorsi stehenbleiben können.

Sind Umpflanzungen baumphysiologisch (nach fachlichen Kriterien) möglich und
wirtschaftlich darstellbar, sind diese einer Fällung vorzuziehen. In diese Bewertung ist



auch der monetäre Wert des Baumes und seiner ökologischen Funktionen mit
einzubeziehen.

Artikel 7 Ersatz- und Neupflanzungen

Baumfällungen sind grundsätzlich durch Ersatzpflanzungen zu kompensieren. Die Anzahl
der notwendigen Ersatzpflanzungen wird analog zur Regelung in der Baumschutzsatzung
bzw. der Eingriffsregelung festgelegt. Ausnahmen sind bei Fällungen im Rahmen von
Pflegeeingriffen im Baumbestand möglich.

Die Ersatzpflanzungen müssen innerhalb von zwei Jahren nach der Fällung realisiert
werden. Grundsätzlich sind dabei die Ergebnisse des Stadtgrünkonzepts "Stadtgrün im
Klimawandel (SiKEF)" sowie des Straßenbaumkonzepts zu beachten. Die
Ersatzpflanzungen sollen grundsätzlich am Eingriffsort erfolgen oder im unmöglichen Fall
im Umkreis von 2 km, mindestens jedoch im gleichen Quartier.

Sollten keine öffentlichen Grundstücke für eine Ersatzpflanzung zur Verfügung stehen,
können auch Privateigentümer ihre Flächen für eine Pflanzung zur Verfügung stellen.

Für Baumpflanzungen können auch Patenschaften vergeben werden (vgl. Art. 9).

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von Ersatz- und Neupflanzungen betragen
mindestens 5 Jahre. Die Ersatz- und Neupflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei
Absterben erneut zu ersetzen. Die Ersatz- und Neupflanzungen sind in das städtische
Baumkataster zu übernehmen.

Artikel 8 Baumkataster und Kommunikation

Die Bäume und Baumbestände der in Artikel 2 genannten Institutionen im baulichen
Innen- und Außenbereich sind in digitalen Katastern zu erfassen und zu verwalten. Hierzu
gehören auch die aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen übernommenen Bäume und
Baumbestände. Im Rahmen eines transparenten Umgangs mit dem Baumbestand
insgesamt sind in einem Zeitraum von 2 Jahren nach Beschluss dieser Erklärung die
wesentlichen Informationen der Kataster über Bäume öffentlich zugänglich zu machen.
Hierzu gehören Standortdaten, Baumart, Baumhöhe, Stammumfang und Vitalität. Ebenso
sollen anstehende Maßnahmen an den Bäumen wie Pflegeeingriffe und Fällungen
einsehbar sein sowie der jeweilige Grund dafür.

Bei Fällungen soll auch angegeben werden, ob, wann und wo eine Nachpflanzung erfolgt
ist.

Das Baumkataster wird mindestens vierteljährlich aktualisiert.

Über geplante Baumfällungen wird über alle zur Verfügung stehenden Informationswege
rechtzeitig informiert.



Zum Vollzug der Baumschutzsatzung und über durchgeführte Fällmaßnahmen aus
Verkehrssicherungsgründen wird halbjährlich im zuständigen Stadtratsausschuss
informiert. Diese Information wird ebenfalls separat veröffentlicht.

Artikel 9 Bürgerschaftliches Engagement

Die Bürgerschaft sowie öffentliche und private Institutionen sollen animiert werden, sich
für den Baumerhalt und notwendige Ersatz- oder Neupflanzungen einzusetzen. Zum einen
sollen die Bürgerinnen und Bürger aktiv über den notwendigen Baumschutz regelmäßig
informiert werden. Zum anderen soll die Möglichkeit über Patenschaften geschaffen
werden, Bäume zu pflanzen sowie Baumscheiben zu pflegen und zu wässern.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Flächen soll die Anlage von Bürgerwäldern, Tiny
Woods oder das Pflanzen von Bäumen zu besonderen Anlässen ermöglicht werden. Hierzu
können weitere Institutionen wie der Naturschutzbeirat, Umwelt- und
Naturschutzverbände und -vereine sowie die Ortsteilräte einbezogen werden.

Baumpflanzungen aufgrund behördlicher Festlegungen sind vom Sponsoring
ausgenommen.

Artikel 10 Controlling

Über die Umsetzung der Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz wird jährlich an
den Oberbürgermeister sowie den entsprechenden Stadtratsausschuss informiert. Diese
Information ist öffentlich zugänglich.

Die Anpassung oder Änderung der Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz wird
regelmäßig geprüft und spätestens alle fünf Jahre im Rahmen eines Verfahrens mit
Bürgerbeteiligung vorgenommen.

Artikel 11 Schlussbestimmungen

Die Selbstverpflichtungserklärung zum Baumschutz gilt mit Wirkung vom xx.xx.xxxx in
ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Anlage

Städtische Eigenbetriebe und Institutionen mit städtischer Beteiligung

Begriffserklärungen

Freiwilliger Beitritt


